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BEBAUUNGSPLAN "STADTZENTRUM - WOHNAREAL AM SACHSENPLATZ"

I BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)

2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 BauNVO)

GRZ max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO)

GFZ max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gem. Nutzungsschablone
(§§ 17, 20 BauNVO)

X - XII Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß gem. Nutzungsschablone (§ 20
BauNVO)

TH max. zulässige Traufhöhe (TH) in m über NHN gem. Nutzungsschablone

TH1 max. zulässige Traufhöhe 1 (TH1) bis zur Ebene des Staffelgeschosses in m über NHN
gem. Nutzungsschablone

TH2 max. zulässige Traufhöhe 2 (TH2) des Staffelgeschosses in m über NHN gem.
Nutzungsschablone

FH max. zulässige Firsthöhe (FH) in m über NHN gem. Nutzungsschablone

OKFFB Mindesthöhe für die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses in m über NHN
gem. Nutzungsschablone (Niveau HQ 2002 (Simulation für den Planzustand gem. dem
wasserrechtlichen Gutachten - Anlage 5) plus 10 cm)

Abgrenzung unterschiedlicher Maße der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
BauNVO)

3  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

o offene Bauweise gem. Nutzungsschablone (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

g geschlossene Bauweise gem Nutzungsschablone  (§ 22 Abs. 3 BauNVO)

E Einzelhäuser (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Flächen für Keller

4 Verkehrsflächen und -anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Privatstraße

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zufahrt (privat)

Fuß-/Radweg (privat)

Brückenkopf  (öffentlich)

Einfahrtbereich

Straßenbegrenzungslinie

5 Flächen für die Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) und Löschwasserversorgung (§ 9
Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Fläche für die Abwasserbeseitigung
(Regenüberlaufbauwerk - i.V.m. Leitungsrecht 1 - LR1)

Fläche für die Löschwasserversorgung
(mindestens vorzuhaltender Löschwasserbedarf 2 x 96m³ in gekennzeichneter Fläche)

6 Hauptabwasserleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdische Leitung

Mischwasser- & Regenwasserkanal DN500/750; DN700 Technische Werke Freital GmbH
(i.V.m. Leitungsrecht 1 - LR 1)

7 Grünflächen, Anpflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

Grünflächen

Grünfläche, Zweckbestimmung Spielplatz

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  (E)
Freiwachsende Hecke aus Laubsträuchern

9 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des  Wasserabflusses  (§ 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB; § 72 SächsWG )

Zweckbestimmung: 330 m³ Retentionsraumausgleich

Wasserfläche

Vereinigte Weißeritz - Gewässer 1.Ordnung
Poisenbach  - Gewässer 2. Ordnung

10 Sonstige Planzeichen

Geländehöhe Bestand - Bezugspunkt in m über NHN

Geländehöhe Bestand in m über NHN

Geländehöhe geplant in m über NHN (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und  Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB)

Zweckbestimmung Tiefgarage

Zweckbestimmung Stellplätze

Umgrenzungen der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und
Abs. 4 BauGB) - Bereiche mit maximal zu beachtenden Lärmpegelbereichen (z.B. Bereich A)
gemäß Planteil B

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs.
6 BauGB)
Zweckbestimmung: „Gesetzlich festgesetzter Gewässerrandstreifen nach § 38 WHG i.V.m.
§ 24 SächsWG“

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

NUTZUNGSSCHABLONE

II BAUODNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO)

1 Dachgestaltung

FD Flachdach gemäß Nutzungsschablone

SD Satteldach gemäß Nutzungsschablone

MD Mansarddach gemäß Nutzungsschablone

III NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: rechtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ 100

Flurstücksnummer der Gemarkung Deuben/ Niederhäslich

Flurstücksgrenzen der Gemarkung Deuben/ Niederhäslich

Gemarkungsgrenze zwischen Deuben und Niederhäslich

Kulturdenkmal, Denkmal nach Landesrecht

IV DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses
Zweckbestimmung: Überschwemmungsgebiet HQ 100 anhand der neuen 
Datengrundlage der LTV Sachsen vom 21.12.2020

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Leitungsrecht 1 - LR1 zugunsten d. Abwasserbetriebes der Großen Kreisstadt Freital
Leitungsrecht 2 - LR2 zugunsten der Medienträger zur Erschließung des Plangebietes mit
Wasser / Abwasser / Elektro / Fernwärme / Telekommunikation

Mit Geh-, Fahr-, Leitungsrechten (GFL) zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
GFL1 zugunsten der Großen Kreisstadt Freital

Mit Geh- und Fahrrechten (GF) zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
GF1 zugunsten der Allgemeinheit
GF2 zugunsten des Eigentümers und der Nutzer des Flurstückes 201 / Gemarkung
Niederhäslich

Vorhandene Bebauung
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1 AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat am 06.09.2018 mit der Beschluss-Nr.073/ 2018 die Aufstellung des
Bebauungsplanes im Verfahren nach §13a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich am 28.09.2018 im
Amtsblatt "Freitaler Anzeiger" Nr. 17/2018 bekannt gemacht.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

_______________________________________________________________________________________________________________
2 VERMERK ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG UND BEHÖRDENBETEILIGUNG

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat am 21. Juli 2021 mit der Beschluss-Nr. 068 / 2021 den Entwurf des
Bebauungsplanes i. d. F. vom 18. Mai 2021 mit seiner Begründung gebilligt und nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2
BauGB zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes i. d. F. vom 18. Mai 2021 wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 11. Juni 2021 im Freitaler Amtsblatt "Freitaler Anzeiger" Nr. 11 /
2021 bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13. August 2021
um Stellungnahme gebeten und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Der Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. 18. Mai 2021 mit seiner Begründung hat in der Zeit vom 23. August 2021 bis
einschließlich 24. September 2021 in der Stadtverwaltung Freital, Stadtplanungsamt, Dresdner Straße 56, 01705 Freital während
der Sprechzeiten öffentlich ausgelegen.

Die Planunterlagen haben auch auf der Internetseite des Landesportals des Freistaates Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der Stadt Freital www.freital.de ausgelegen.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

_______________________________________________________________________________________________________________
3 VERMERK ÜBER DIE ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG UND BEHÖRDENBETEILIGUNG

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat am  8. Dezember 2022 mit der Beschluss-Nr. 117/2022 den überarbeiteten Entwurf
des Bebauungsplanes i. d. F. vom Dezember 2022 mit seiner Begründung gebilligt und nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs.
2 Nr. 2 BauGB zur erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes i. d. F. vom Dezember 2022 wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 20. Januar 2023 im Freitaler Amtsblatt "Freitaler
Anzeiger" Nr. 02 / 2023 bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 27. Januar 2023
um Stellungnahme gebeten und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Der Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. Dezember 2022 mit seiner Begründung hat in der Zeit vom  30. Januar 2023 bis
einschließlich 03. März 2023 in der Stadtverwaltung Freital, Stadtplanungsamt, Dresdner Straße 56, 01705 Freital während der
Sprechzeiten öffentlich ausgelegen.

Die Planunterlagen haben auch auf der Internetseite des Landesportals des Freistaates Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der Stadt Freital www.freital.de ausgelegen.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

______________________________________________________________________________________________________________

4 VERMERK ÜBER DIE ERNEUTE UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND BEHÖRDENBETEILIGUNG

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat am  ........................  mit der Beschluss-Nr. ........................ den erneut
überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom September 2023 mit seiner Begründung gebilligt und nach § 13a Abs. 2
Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB zur erneuten öffentlichen Unterrichtung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Die öffentliche Unterrichtung  über den Bebauungsplanentwurf i. d. F. vom September 2023 wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am ........................ im Freitaler Amtsblatt "Freitaler
Anzeiger" Nr. ........................  bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ........................
um Stellungnahme gebeten und von der öffentlichen Unterrichtung benachrichtigt.

Der Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. September 2023 mit seiner Begründung hat in der Zeit vom  ........................ bis
einschließlich ........................ in der Stadtverwaltung Freital, Stadtplanungsamt, Dresdner Straße 56, 01705 Freital während der
Sprechzeiten öffentlich ausgelegen.

Die Planunterlagen haben auch auf der Internetseite des Landesportals des Freistaates Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der Stadt Freital www.freital.de ausgelegen.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

______________________________________________________________________________________________________________

5 ABWÄGUNGSVERMERK ZUR ERNEUTEN UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND
  BEHÖRDENBETEILIGUNG

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat die während des Beteiligungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen der
Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange am ............................. geprüft und mit Beschluss-Nr.
....................................über sie beschlossen. Das Ergebnis ist den Einwendern mit Schreiben vom  ............................. mitgeteilt
worden.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

______________________________________________________________________________________________________________
6 VERMERK ÜBER SATZUNGSBESCHLUSS
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat den Bebauungsplan i. d. F. vom .......................... mit
Beschluss-Nr..........................am ............................... als Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan gebilligt.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

_______________________________________________________________________________________________________________
7 BEKANNTMACHUNGSVERMERK
Der Beschluss der Satzung wurde mit dem Hinweis auf die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, am.................... im Freitaler
Amtsblatt "Freitaler Anzeiger"  Nr. ................ ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Geltendmachung
der Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB und § 215 Abs. 1 Nr. 1,
2 und 3 BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen i.S.d. § 44 Abs. 3 Satz 1, 2 und Abs. 4
BauGB sowie auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 4
Abs. 4 SächsGemO hingewiesen.
Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung des Beschlusses als Satzung in Kraft.

Freital, den Siegel 
Rumberg, Oberbürgermeister

_______________________________________________________________________________________________________________

8 VERMERK ÜBER DIE BESTÄTIGUNG DES KATASTERMÄßIGEN BESTAND

Dis Bestätigung, dass dass die Darstellung der Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern im Bereich des Bebauungsplanes dem
katastermäßigen Bestand entspricht, ist durch das Vermessungsamt bestätigt worden.

Pirna, den  
Kreisvermessungsamt, LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Geschäftsstelle Liegenschaftskataster
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